
51. Ordnung für die Zentrale Kommission zur Ordnung des Arbeitsver­

tragsrechtes im kirchlichen Dienst (Zentral-KODA-Ordnung) in der 

Fassung des Beschlusses der Vollversammlung des Verbandes der 

Diözesen Deutschlands vom 15. Juni 1998 - veröffentlicht im Amts­

blatt Nr. 16 vom 26.11 .1998 - hier: Änderung 

§ 12 Abs. 2 der Zentral-KODA-Ordnung wird wie folgt geändert: 

„Die Beisitzerinnen und Beisitzer und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter 

müssen den Erfordernissen des § 5 Abs. 1 Satz 2 und 3 bzw. des § 5 Abs. 3 

Bistums-/Regional-KODA-Ordnung entsprechen. *) 

Fußnote: 

*) .,Bis längstens 31 .12.1999 ist§ 12 Abs. 2 wegen der erforderlichen Überein­

stimmung mit der bayerischen Regional-KODA-Ordnung wie folgt zu verstehen: 

Zu Beisitzerinnen und Beisitzern und ihren Stellvertreterinnen und Stellvertretern 

können als Dienstgebervertreter (-innen) nicht berufen werden, wer aufgrund der 

Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) Mitglied der Mitarbeitervertretung sein 

kann. Nicht im kirchlichen Dienst stehende Personen können Dienstgebervertre­

ter sein, wenn sie als Mitglied eines kirchlichen Organs zu Entscheidungen in 

arbeitsvertragsrechtlichen Angelegenheiten befugt sind. Die Beisitzerinnen und 

Beisitzer und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter als Vertreterinnen und Ver­

treter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen das 18. Lebensjahr vollendet 

haben, der Katholischen Kirche angehören, mindestens seit einem Jahr in einem 

kirchlichen Arbeitsverhältnis stehen und die übrigen Voraussetzungen für die 

Wahlberechtigung nach§ 7 Abs. 4 und die Wählbarkeit nach§ 8 Abs. 2 der Mit­

arbeitervertretungsordnung (MAVO) erfüllen." 

München, den 26. Februar 1999 

Erzbischof 
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